
2487061 \ SPENDEN & ZUWENDUNGSEMPFÄNGERREGISTER 1 von 1

Spenden & Zuwendungsempfängerregister
Mehr Transparenz im Gemeinnützigkeitsbereich
Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020).

Zum 01.01.2024 wird das Zuwendungsemp-

fängerregister, das beim Bundeszentralamt für

Steuern (BZSt) geführt wird, Realität.

In diesem Register werden Daten von allen

Körperschaften (z.B. Vereinen) verarbeitet, die

berechtigt sind, Spendenbescheinigungen

auszustellen.

Dabei handelt es sich um folgende Daten:

 Name des Vereins mit Anschrift,

Wirtschafts-Identifikationsnummer,

 steuerbegünstigter Zweck,

 für die Besteuerung des Vereins zuständi-

ges Finanzamt,

 Datum des letzten Freistellungs- oder

Feststellungsbescheids und

 Bankverbindung.

Hinweis   Änderungen dieser Daten leitet das

Finanzamt eigenständig an das BZSt weiter.

Nur eine geänderte Bankverbindung sollen Sie

künftig selbst eintragen können.

Mit dem Register möchte der Gesetzgeber

(langfristig) mehrere Ziele erreichen:

 Digitale Spendenquittungen sollen per

Post übermittelte Spendenquittungen ab-

lösen.

 Durch die zentrale Erfassung steuerbe-

günstigter Körperschaften sollen

„schwarze Schafe“, die unberechtigt um

Spendenmittel werben, leichter enttarnt

werden können.

 Um extremistische Organisationen identi-

fizieren zu können, soll ein zentraler Ab-

gleich mit den Verfassungsschutzberich-

ten des Bundes und der Länder erfolgen.

 Die Berücksichtigung von Spenden an Kör-

perschaften mit Sitz im EU-/EWR-Ausland

als Sonderausgaben soll erleichtert wer-

den.

Hinweis   Auch wenn es ein Register ist, in das

Sie automatisch eingetragen werden, sollten

Sie den Eintrag für Ihre Öffentlichkeitsarbeit

nutzen. Weisen Sie in Ihren Veröffentlichun-

gen darauf hin, dass Sie im Zuwendungsemp-

fängerregister verzeichnet und berechtigt

sind, Spenden entgegenzunehmen.

Stand: 24.11.2023


